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Deutschlands Zukun!  gestalten  

Koali" onsvertrag  zwischen CDU, CSU und SPD

18. Legislaturperiode 2013 bis 2017*

Der vorliegende Koali-

� onsvertrag stellt sich 

als ein Programm dar, 

das sich im Rahmen der 

Kinderpoli� k insbesonde-

re zum Schutz (sieben 

mal) und zur Förderung 

(zwei mal) von Kindern, 

Jugendliche und deren 

Familien bekennt sowie 

die Sicherstellung bzw. 

Regelung (vier mal), die 

Verbesserung bzw. Weit-

erentwicklung (13 mal), 

die Stärkung (vier mal) 

und die Überprüfung 

(drei mal) förderlicher 

Lebensbedingungen im 

Fokus hat. Dies bedeu-

tet konkret eine kün� ige 

Kinderpoli� k (S. 99 ff . des 

Koali� onsvertrages) die 

Schwerpunkte setzt in 

Bezug auf:

… Kinder- und Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe soll 

auf einer fundierten empirischen 

Grundlage in einem sorgfäl" g 

strukturierten Prozess zu einem 

inklusiven, effi  zienten und dau-

erha!  tragfähigen und belastba-

ren Hilfesystem weiterentwickelt 

werden. Dazu gehören geeignete 

Finanzierungsmodelle für syste-

mische Unterstützungsformen (z. 

B. an den Schni$ stellen von SGB 

VIII, SGB XII, und Schulträger).

Wir brauchen starke Jugendäm-

ter und eine funk" onierende 

Partnerscha!  mit der freien Ju-

gendhilfe. Wir werden daher die 

Steuerungsinstrumente der Ju-

gendämter deutlich verbessern 

und gleichzei" g die Rechte der 

Kinder und ihrer Familien sich-

erstellen, sowie sozialraumori-

en" erte und präven" ve Ansätze 

verfolgen. Dazu wollen wir mit 

Ländern, Kommunen und Ver-

bänden in einen Qualitätsdialog 

treten und uns über die Weiter-

entwicklung in wich" gen Hand-

lungsfeldern der Kinder- und Ju-

gendhilfe verständigen.

… Kinderrechte

Der Schutz von Kindern vor 

Gewalt, Vernachlässigung und 

die Weiterentwicklung der 

Wahrnehmung der Rechte von 

Kindern (Umsetzung UN-Kinder-

rechtskonven" on) ist ein ze-

ntrales Anliegen dieser Koali-

" on. Wir werden jede poli" sche 

Maßnahme und jedes Gesetz 

darau% in überprüfen, ob sie mit 

den interna" onal vereinbarten 

Kinderrechten im Einklang ste-

hen.

… Adop� on

Wir wollen das Adop" onsver-

fahren weiterentwickeln, das 

Adoptionsvermittlungsgesetz 

modernisieren und die Struk-

turen der Adop" onsvermi$ lung 

stärken. Das Kindeswohl muss 

dabei immer im Vordergrund 

stehen. Wir wollen die Möglich-

keiten zur Adop" on vereinfachen 
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und die Begleitung und nach-

gehende Betreuung der Adop-

� veltern verbessern. Wir wer-

den uns dafür einsetzen, dass 

im Adop! onsrecht die höhere 

Lebenserwartung der Menschen 

und die Tendenz zur späteren 

Familiengründung berücksich! gt 

werden und wollen, dass bei 

S! e" indadop! onen das Ver-

wandtscha# sverhältnis zu den 

leiblichen Eltern im Einverneh-

men erhalten bleiben kann.

Die Leihmu$ erscha#  lehnen wir 

ab, da sie mit der Würde des 

Menschen unvereinbar ist. Wir 

werden das Recht des Kindes 

auf Kenntnis seiner Herkun#  bei 

Samenspenden gesetzlich re-

geln.

… Bundeskinderschutzgesetz/ 

Bundesini� a� ve Frühe Hilfen

Wir wollen den auf der Grund-

lage des Bundeskinderschutzge-

setzes umfassend verbesserten 

Kinderschutz kon! nuierlich weit-

erentwickeln. Hierzu werden wir 

die im Rahmen der Evalua! on 

des Bundeskinderschutzgesetzes 

und der bestehenden Bundesini-

! a! ve Frühe Hilfen gewonne-

nen Erkenntnisse in sämtlichen 

Bereichen des Kinderschutzes 

umsetzen. Wir werden auch die 

Errichtung, Ausgestaltung und 

weitere Umsetzung des bereits 

gesetzlich geregelten Fonds zur 

dauerha# en Sicherstellung der 

Netzwerke Frühe Hilfen und der 

psychosozialen Unterstützung 

von Familien an diesen Erkennt-

nissen ausrichten. Wir werden 

auch die Voraussetzungen weiter 

verbessern, damit Kinder- und 

Jugendhilfe und Gesundheits-

wesen enger kooperieren. 

Wir werden Studien aufl egen, die 

die Qualitätsstandards für Aus-

wahl und Eignung von Prozess-

beteiligten und Familienpfl egern 

in Familienangelegenheiten un-

tersuchen. Wir wollen das Inein-

andergreifen von Gewaltschutz 

und Umgangsrecht in Bezug auf 

das Kindeswohl wissenscha# lich 

untersuchen.

… (Sexuelle) Gewalt gegen 

Kinder, Regelsysteme,Zukun! 

Wir wollen Kinder und Jugend-

lichen sowie Menschen mit Be-

hinderung besser vor Gewalt, 

insbesondere sexueller Gewalt 

schützen. Wir werden die Um-

setzung des Abschlussberichts 

„Sexueller Kindesmissbrauch 

in Abhängigkeits- und Macht-

verhältnissen in privaten und 

öff entlichen Einrichtungen und 

im familiären Bereich” in dieser 

Legislaturperiode weiter voran-

bringen. Die    Hilfen für die Bet-

roff enen müssen verstärkt durch 

die Regelsysteme erfolgen.

Insbesondere im Interesse 

minderjähriger Opfer sorgen 

wir dafür, dass Sexualstra# aten 

deutlich später verjähren, weil 

viele Opfer o#  erst nach Jahren 

und Jahrzehnten über das Ges-

chehene sprechen und gegen 

die Täter vorgehen können. Die 

strafrechtliche Verjährung von 

sexueller Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche soll zukün# ig 

nicht vor dem 30. Lebensjahr der 

Missbrauchsopfer einsetzen. Wir 

stellen ausdrücklich klar, dass 

ein sexueller Übergriff  gegen 

den fak! sch entgegenstehenden 

Willen eines behinderten oder 

sonst widerstandsunfähigen 

Opfers als besonders schwerer 

Fall des sexuellen Missbrauchs 

widerstandsunfähiger Personen 

anzusehen ist. Um einen lück-

enlosen Schutz von Kindern 

und Jugendlichen vor sexuellen 

Übergriff en zu gewährleisten, 

wollen wir den Stra# atbestand 

des sexuellen Missbrauchs von 

Schutzbefohlenen des § 174 

StGB erweitern.

Die Tä! gkeit des Unabhängigen 

Beau# ragten für die Fragen der 

sexuellen Gewalt gegen Kinder 

und Jugendliche wird gesichert.
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Dabei werden wir die Betrof-

fenen beteiligen und die un-

abhängige Aufarbeitung der Ver-

gangenheit sicherstellen.

Der bestehende Hilfefonds für 

Betroff ene aus dem familiären 

Bereich wird gemeinsam mit den 

Kirchen, Ländern, Verbänden 

und Ins! tu! onen im Rahmen 

ihrer Verantwortung zu einem 

Fonds für Betroff ene aus dem 

familiären und ins! tu! onellen 

Bereich weiterentwickelt. Dazu 

wird eine Arbeitsgruppe ein-

gerichtet, die bis Mi# e des Jahres 

2014 für das bestehende, erweit-

erte Hilfesystem einen Umsetzu-

ngsvorschlag vorlegen soll.

Wir werden die fi nanzielle Leis-

tungsfähigkeit des Fonds für die 

Heimkinder Ost sicherstellen.

… Mädchen- und Jungenpoli-

� k

Mädchen und Jungen sehen sich 

heute mit unterschiedlichen, o%  

widersprüchlichen Rollenbildern 

konfron! ert. Sie müssen sich 

auf neue Anforderungen einstel-

len. Die geschlechtsspezifi sche 

Arbeit mit Mädchen und Jun-

gen soll weiterentwickelt und 

Rollenstereotypen entgegenge-

wirkt werden. Eine zeitgemäße 

Gleichstellungspoli! k bezieht 

Jungen und Männer mit ein. Die 

Jungenarbeit soll nicht zu Lasten 

der Mädchenarbeit ausgebaut 

werden.

… Eigenständige Jugendpoli-

� k

Jugend ist eine eigenständige 

Lebensphase. Wir begreifen 

Jugendpoli! k als ein zentrales 

Poli! kfeld, das vorrangig von 

Ländern und Kommunen vor 

Ort gestaltet wird. Um unsere 

jugendpoli! schen Ziele zu ver-

wirklichen, benö! gen wir eine 

starke Allianz für die Jugend 

mit einer neuen, ressortüber-

greifenden Jugendpoli! k, die die 

Belange aller jungen Menschen 

im Blick hat. Gemeinsam mit 

Jugendlichen und ihren Jugend-

verbänden entwickeln wir das 

Konzept einer eigenständigen 

Jugendpoli# k weiter. Wir wollen 

Jugendlichen Freiräume ermögli-

chen, ihnen Chancen eröff nen 

und Rückhalt geben. Wir werden 

gemeinsam mit den Jugendver-

bänden einen „Jugend-Check“ 

entwickeln, um Maßnahmen auf 

ihre Vereinbarkeit mit den Inter-

essen der jungen Genera! on zu 

überprüfen.

… Europäische und interna-

� onale Jugendarbeit

Wir wollen den interna# onalen 

Jugend- und Schüleraustausch 

mit seinen Jugendwerken und 

Austauschorganisa! onen für alle 

jungen Menschen stärken und 

dabei insbesondere die fördern, 

die bisher unterrepräsen! ert 

sind. Bei der Ausgestaltung 

des Jugendkapitels des EU-Pro-

gramms „Erasmus+“ wollen wir 

auch die außerschulischen Ak-

teure der Jugendarbeit und be-

sonders die nonformale Bildung 

einbeziehen. Wir wollen den 

Strukturierten Dialog im Rahmen 

der EU-Jugendstrategie stärken.

… Jugendsozialarbeit, Aus-

bildung, Chancengleichheit 

fördern

Wir wollen allen jungen Men-

schen in Deutschland Zugang zu 

einer ihren Fähigkeiten und In-

teressen entsprechenden Aus-

bildung ermöglichen. Für die 

Teilhabe und Integra# on aller 

Jugendlichen leistet die Jugend-

sozialarbeit einen wich! gen 

Beitrag. Durch modellha% e Er-

probung werden wir weiterhin 

Länder und Kommunen dabei un-

terstützen, dass junge Menschen 

sozialpädagogische Einzelbera-

tung und -begleitung am Über-

gang Schule-Beruf erhalten (2. 

Chance, Kompetenzagenturen).

Gemeinsam mit der Wirtscha% , 
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den Sozialpartnern und der 

Zivilgesellscha!  verbessern wir 

die Zugangsmöglichkeiten zur 

Berufsausbildung für bisher ben-

achteiligte Gruppen.

Wir wollen die weitgehende 

Sank! onierungsregelung und 

-praxis im SGB II für unter 25-Jäh-

rige auf ihre Wirkung und mögli-

chen Anpassungsbedarf hin 

überprüfen und Lücken zwischen 

der Jugendhilfe und anderen Hil-

fesystemen weiter reduzieren.

… Jugendverbandsarbeit

Wir unterstützen die Selbst-

organisa! on Jugendlicher in 

Jugendverbänden. Sie sind un-

verzichtbar für eine lebendige 

Demokra" e. Wir werden die In-

frastruktur der Kinder- und Ju-

gendarbeit sowie der Jugendver-

bandsarbeit und die poli" sche 

und kulturelle Bildung auf Bun-

desebene stärken und dabei 

auch die besonderen Bedürf-

nisse junger Menschen mit Mi-

gra" onshintergrund in den Blick 

nehmen. Der Kinder- und Ju-

gendplan des Bundes (KJP) ist 

das zentrale Instrument, um eine 

bundeszentrale Infrastruktur der 

Jugendverbände sicher zu stel-

len.

… Familienerholung

Wir wollen Angebote der Fam-

ilienerholung als wich" gen Teil 

der Kinder- und Jugendhilfe an-

erkennen, a# rak" v ausgestalt-

en und zukun! sfest machen, 

verbindliche Qualitätsstandards 

entwickeln und Wege zur Weit-

erentwicklung der Familienerhol-

ung aufzeigen.

… Mu! erschutzgesetz

Eine Reform des Mu# erschutzge-

setzes wird erarbeitet. Unser 

Ziel heißt umfassender Schutz, 

mehr Transparenz und weniger 

Bürokra! e. Dazu bedarf es ein-

er Anpassung der mu# erschutz-

rechtlichen Regelungen an den 

neuesten Stand der Erkenntnisse 

über Gefährdungen für Schwan-

gere und s" llende Mü# er am Ar-

beitsplatz.

Wir wollen gemeinsam nach 

Lösungen suchen, um die 

ergänzenden fi nanziellen Hilfen 

der Bundess" ! ung Mu# er und 

Kind vor Pfändung auf den Kont-

en der Hilfeempfängerinnen zu 

schützen, damit die Mi# el ihre 

beabsich" gte Wirkung en% alten 

können.

* h# p://www.bundesre-

g i e r u n g . d e / C o nte nt / D E / _ A n -

l a g e n / 2 0 1 3 / 2 0 1 3 - 1 2 - 1 7 - ko -

a l i t i o n s v e r t r a g .

pdf;jsessionid=72BBC956690E04FF-

C037C0FBA58DE226.s1t2?__blob=-

publica" onFile&v=2

Kontakt:

Fachstelle Kinderschutz

im Land Brandenburg

c/o Start gGmbH

Fontanestraße 71

16761 Hennigsdorf

Telefon: 03302 8609577

info@start-ggmbh.de

www.fachstelle-kinderschutz.de


